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wenn ſie ſich nicht eruhigt bei der Erklärung, daß bei uns der
Hunger nach dem Liberali  Smu nicht ſo viel zu bedeuten habe, weil
dieſer hnehin unſere Verhältniſſe alle durchdringe, ſondern wenn ſie
gerade daraus Grund zu neuen Sorgen und Anlaß zu rnſten Maß
regeln nimmt.

Der Einfluß des Gewiſſens auf die Zurechnung
der ſündhaften andlung.

Von Univerſitätsprofeſſor Dr Ee  . Würzburg.
Die rage nach dem Einfluſſe des Gewiſſens auf die Zu

rechnung der ſündhaften Handlung iſt von größter Wichtigkeit, wie
für das chriſtliche eben, 0 auch für die Verwaltung des Buß
ſakramentes, weil bei vielen das irrige eéwiſſen Verwirrung
richtet. Sie wird 10 in allen Lehr und Handbüchern der DTA
behandelt. Doch aber iſt gut, die Hauptpunkte hier wieder einmal
zuſammenzufaſſen und die praktiſche Anwendung naher zu
beleuchten.

Wir unterſcheiden eine doppelte ege unſeres Handelns, eine
entfernte und objektive, ſie iſt das Sittengeſetz, und eine nächſte
und formelle, und dieſe ege iſt das ewiſſen Ohne Beziehung
auf das Gewiſſen kann die Handlung zwar in ſich objektiv, materiell
beurteilt werden; aber die ſittliche Beurteilung für den Handelnden
ſelbſt äng von ſeinem eéwiſſen ab Niemand kann eine andlung
als gut oder b55 zugerechnet werden, wenn ſich derſelben nicht
in ihrer Beziehung auf das ittengeſetz bewußt wird. 1es gilt vom
vorausgehenden ewiſſen Daher verpflichtet uns das Eſe ſoweit
als wir * zur Zeit der andlung erkennen, nicht inwieweit wir eS
nachher erkennen, und die formale Güte und Schlechtigkeit einer
Handlung, die Beantwortung der rage, ob wir QAbet geſündigt
Aben oder Ni , äng von dem Gewiſſen ab, das wir bei der
Handlung ſelbſt gehabt haben Die pätere eife des ſittlichen Urteils,
ſeine Entfaltung, wie ſie durch Unterricht, durch die Predigt, durch
das Studium der oral, durch Befragung ſachverſtändiger, gewiſſen⸗
hafter Männer rlangt wird, die larere Erkenntnis, wie ſie bei
Exerzitien, Miſſionen gewonnen wird, ſind 10 chr wertvoll für die
zukünftige Ordnung unſere Lebens, haben aber auf die vergangenen
Handlungen einen Einfluß mehr Wie mein ewiſſen bei der
Handlung ſelbſt deren ſittliche Beſchaffenheit beurteilt hat, ſo wird
ſie auch vbon ott beurteilt Der Grund liegt nach dem heiligenThomas (Quodlibet 3 a, 27) darin, daß das Objekt nur inſoweit
auf die formale Güte oder Schlechtigkeit der Handlung Einfluß
hat, als ‘eS von der Vernunft vorgelegt wird

Hierüber ſind Ungebildete und Aengſtliche aufzuklären, weil
ſie oft, ſie eine ernſte Predigt bren oder Ein aszetiſches Buch
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eſen, meinen, n einer Sache er geſündigt zu aben, während
ſie bei der Handlung an eine Sünde oder eine ſchwere Sünde
gav nicht gedacht haben. So kommt * auch häufig vor, daß Leute
bei der Vorbereitung auf die El unruhig werden ud Dinge für
ſündha oder er ſündha anſehen, bei deren Uebung ſie an
ni Schlimmes gedacht haben. Kinder begehen oft aus Mutwillen,
aus einer gewiſſen Unart Handlungen, we ImM reiferen Alter
als ſchwer ſündha oder ehr gefährlich erklären muß; S entſcheidet
aber das Urteil, das ſie als Kinder gehabt Aben, nicht aber die
Art, wie ſie als reife Männer arüber Urteilen.

ber auch umgekehrt iſt CS der Fall Wer zur Zeit der Handlung
dieſe als ſündhaft oder chwer ſündhaft angeſehen hat, während
ſie ſpäter als rlaubt oder läßlich ſündha erkennt, hat ſich damals
einer Sünde oder einer ſchweren Sünde chuldig gemacht Die ſpäter
erhaltene Aufklärung kann Qn der Verantwortlichkeit und Schuld
nichts mehr ändern. Es mag eine ewiſſe Beruhigung und Befrie⸗
digung gewähren, daß man nicht auch objektiv und nach außen die
ſittliche Ordnung verletzt hat; aber ſubjektiv iſt nichts geändert, die
Sünde iſt begangen. Das iſt oft auch bei jungen Leuten zu eachten,
weil ſie, Vie die Jugend zwar erſönli leichtſinnig, aber Hi ſitt
en Urteil rigoros iſt, eine ünde, Lügen, Stehlen leiner
Dinge für ſchwer anſehen, die ſich als objektiv leicht herausſtellt.
Doch iſt da zu en, daß gerade Kinder eine andlung bei der
Vorbereitung auf die Beicht als wer uUn anſehen, während
ſie bei der Handlung ſelbſt eine ſchwere Sünde nicht gedacht
haben. Darnach iſt die Frage zu beurteilen, welche die Leute
manchmal um Beichtſtuhl ſtellen: ⁴NV habe das und das getan;
var das eine ſchwere Sünde?“ Der Beichtvater kann dieſe rage
gar nicht beantworten; kann wohl ſagen, 5 eine ſchwere Sünde
iſt, aber er kann für ſich allein ni entſcheiden, bb das Beichtkind
wirklich er geſündigt hat Er muß alſo fragen: „Haſt
damals für eine ere Sünde gehalten? Haſt du geglaubt, Er

ündigen, wenn du das unterläſſeſt?“ ber auch trotz dieſer Fragen
wird ETL nicht immer Gewißheit erhalten, weil die Leute ihren jetzigen
Gewiſſenszuſtand 4l Iun die Vergangenheit verlegen und gewiſſen—

Perſonen eher geneigt ſind, die rage zu bejahen als zu ver
neinen, weil ſie, Vie ſie meinen, ſicher gehen möchten. Das Gleiche
gilt, man nach einer Handlung Bücher nachſchlägt, 3
fahren ob und wie man bei der Handlung geſündigt hat Die 9E·
wonnene Belehrung gat Bedeutung für die Zukunft, das Nachforſchen
iſt, man zweifelt, Pflicht; für die Vergangenheit iſt ni zu
machen. Freilich wird eS ſich Vie chon bemerkt, oft nicht mehr feſt
ſtellen aſſen welches das Gewiſſensurteil des Handelnden im Augen

der Tat geweſen iſt Dann natürlich iſt zunächſt das objektive
eſe Maßſtab für die Beurteilung der Handlung, wofern uns nicht
die ſittliche Beſchaffenheit des Subjektes, das ein zartes, wachſames



251

Gewiſſen, ſittlichen Ernſt, gediegene Frömmigkeit beſitzt eine be
gründete Vermutung nach der anderen Seite nahelegen.

Wie ſchon Qus den angeführten Beiſpielen hervorgeht, kommt
hier Uor allem das irrige oder zweifelhafte ewiſſen In rage Denn

das ewiſſen In der rüheren Zeit ber die Erlaubtheit oder
Unerlaubtheit der andlung, Über die Schwere der Sünde Im Weſent⸗
en richtig geurteilt hat, ſo verſchlägt eS ni enn ſein Aus⸗
pruch jetzt klarer, beſtimmter, nachdrücklicher das Geſetz vorhält.
Wa das irrige ewiſſen ngeht, ˙ unterſcheidet man das
überwindlich und unüberwindlich irrige ewiſſen Ueberwindlich iſt
der Irrtum, enn man nicht bloß die und moraliſche
Möglichkeit hat ihn berichtigen, ſondern auch den Irrtum ſelbſt en
kennt oder ermutet, auch die Verpflichtung erkennt, ihn abzulegen.
Sonſt iſt der Irrtum unüberwindlich, enn auch NuL eines der 9e
nannten Merkmale

Das unüberwindlich irrige eéwiſſen nun gilt in bezug auf
die Beurteilung der daraus hervorgehenden Handlung dem richtigen
Eéwiſſen gleich. Wer alſo mit einem olchen Gewiſſen Ctwas Sünd  2
haftes für erlau oder geboten anſieht, ündigt nicht, ondern begeht
Im Gegenteil eine gute Handlung und zwar gehört ſeine Handlung
der Tugend d  7 Aus deren Beweggrund handelt. Es glaubt

jemand, ET ſei Qus Liebe, Uum Zank und Streit 3u verhüten,
verpflichtet lügen Er würde wirklich einen Akt der Liebe etzen,

lügt, nd würde ſündigen, enn EL nicht lügt. So önnen
auch junge Leute bei der Selbſtbefleckung, Eheleute beim I3brau
der Ehe von der Sünde entſchuldigt ſein, eil ſie die Handlungen
für erlau halten. Aber ebenſo wer infolge ſeines Irrtums
tut, was EL für ſündha nd verboten anſieht, begeht eine Sünde
von der Art und Schwere, wie ſie n ſeiner Handlung erkennt, wofern
2 überhaupt nur nders andeln kann. Die ſittliche üte und
Schlechtigkeit unſerer Handlung richtet ſich nach der erkannten, VOr-
geſtellten, nicht nach der wirklichen Beſchaffenheit des Objektes. Im
erſteren Falle le der en das Objekt als ittlich erlaubt und
gut ＋ ſein Wille richtet ſich demnach auf ern als gut vorgeſtelltes
Objekt und darum iſt die Willensrichtung nd die Handlung ſelbſt
gut Im zweiten Falle wird das Objekt dbon der Erkenntnis als ſittlich
chlecht vorgeſtellt und ſo geht die Willensrichtung auf ein als ſchlecht
erkanntes Objekt, wird dadurch ſelbſt chlecht die Handlung iſt Sünde
Wer alſo glaubt, ETL ſei eute zur Abſtinenz verpflichtet und
rotzdem Fleiſch ißt, begeht eine Sünde das 1Faſten
gebot, auch wenn tatſächlich kein Faſttag iſt Er will 10 das Gebot,
das eLr vorhanden glaubt, übertreten. Wenn jemand einen Gegenſtand
zerſtört, den für das Eigentum des ＋

arn hält, während 8
ſein igentum iſt, begeht EL eine Sünde der Ungerechtigkeit, der un.
gerechten Beſchädigung, und eine ſchwere oder leichte, 1e nachdem
L* die andlung beurteilt Er wo den Nächſten ſchädigen,

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ 1 1909.
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207 auch atſã nicht den ＋

arn, ſondern ſich geſchädigt hat
Reſtitution braucht 4 natürlich keine leiſten, weil die Schädigung
des Nebenmenſchen nicht erfolgt iſt Aehnliches gilt von der Im
äußeren Rechtsbereich angedrohten Strafe. Sie 57 nicht eln trotz
der verkehrten Willensrichtung, nicht auch der äußere Tat:
beſtand dem Strafgeſetze entſpricht. Wer einen Laien ſchlägt, in der
Meinung, eS ſei eln Kleriker, begeht eine Sünde des Sakrilegs,
wegen gewaltſamer Verletzung einer gottgeweihten Perſon aber æ

verfällt nicht der trafe der Exkommunikation. Er hat We die
Sünde, aber nicht das kir Verbrechen des Sakrilegs be⸗
gangen.

So entſcheidet alſo immer der Ausſpruch des unüberwindlich
irrigen Gewiſſens Nur wenn der Menſch hyſiſch dem Ausſpruche
desſelben nicht folgen kann, ſo beſteht keine Sünde, M
der eingeſperrt oder ſo krank iſt, daß EL ſich nicht vom Lager 6r

eben kann, meint EL ſündige, weil EL eute den Gottesdienſt ver
ſäumt; EL ſündigt nicht trotz aller Gewiſſensängſte. Es iſt ihm ſch
unmöglich, die Kirche beſuchen Wenn aber MWr eine moraliſche
Unmöglichkeit vorhanden wäre, welche, auch er noch über—
wunden werden könnte, oder wenn ein hinreichender Entſchuldigungs—
grund vorhanden wäre, dann önnte das irrige ewiſſen wiederum
eine Sünde herbeiführen, wäre jemand ſo unwohl, daß EL
vom Kirchenbeſuch entſchuldigt wäre, abſolut aber könnte ETL noch n
die Kirche gehen. Wenn 4 ſich dazu ver  1  e hält und nicht geht,
würde EL ſündigen. Iu anderes Beiſpiel: Jemand kann der abſcheu
lichſten, unreinen oder gottesläſterlichen Gedanken ni 108 werden,
die wie Zwangsgedanken auf ihn einſtürmen; 1 iſt beunruhigt,
weil ETL ſie für Sünden hält. Dieſes ſein Urteil kann nicht bewirken,
daß ſie wirklich Sünden ſind, eil e überhaupt keine Möglichkeit
hat ſie abzuwehren.

Anders lauten die Entſcheidungen beim verſchuldet irrigen
ewiſſen Zunächſt darf niemals gegen ein irriges eéwiſſen
handeln; on würde man er ſündigen, weil man das
handelt, wa man als illen Gottes anſieht. Man darf aber dieſem
ewiſſen auch nicht folgen * Sündhaftes als erlaubt
oder geboten darſtellt. Die Schwere der Sünde aber richtet ſich nicht
ſowohl nach dem Gegenſtande, als nach der Schuldbarkeit des Irr
tums, für welche freilich unächſt die Bedeutung der Sache den Maßſtab
abgibt, aber auch die mehr oder minder klare Erkenntnis oder Ver
mutung des Irrtums, die größere oder geringere Schwierigkeit den
Irrtum abzulegen, In Betracht ommen. We klarer die Erkenntnis des
Irrtums und der Pflicht ihn abzulegen, 1e leichter eS iſt, ſich Auf⸗
klärung 3u verſchaffen ſchu

arer iſt die Unwiſſenheit und
nfolge deſſen die daraus hervorgehende Handlung. Es kann un aber
vorkommen, daß man ſich Im konkreten Falle des Irrtums zwar
ewu iſt, aber keine Möglichkeit hat, ihn abzulegen. Hier beſteht die
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Pflicht die Handlung aufzuſchieben; iſt das nicht möglich, ˙⁰ muß
das Sichere wählen, Ar jene Seite ſich entſcheiden, welche

die geringere Gefahr der Sünde In ſich zu ſchließen ſcheint
Soweit iſt die Sache ziemlich einfach; aber eS rag ſich hier,

inwieweit man IM konkreten Einzelfall eine ſchuldbare Unwiſſenheit
annehmen muß und wird die Unwiſſenheit leichter als un
angeſehen werden können, wo ſie ſich bezieht auf die allgemeinen
Gebote des chriſtlichen Lebens, die Gebote Gottes in ihren au
beſtimmungen, die Gebote der Kirche, oder auch (S ſich handelt
um die welche der Stand, Beruf, die Lebensſtellung auf
erlegt; denn jedermann hat die Verpflichtung, ſich die enntniſſe
anzueignen, welche EL zur chriſtlichen Lebensführung, zur Tfüllung
ſeine Berufes nötig hat enſo iſt die Unwiſſenheit leichter
ſündhaft, wo * ſich Um den Mangel der gebührenden Kenntniſſe
(error negativus), al irrtümliche Auffaſſung der (error
positivus) handelt. Da wir alle irrtumsfähig ſind und häufig trren,
bietet ein ſolcher Irrtum leichter Anlaß zur Entſchuldigung. Noch
viel leichter entſchuldigt die Unachtſamkeit, Unüberlegtheit, Vergeß⸗
lichkeit. Wir haben eS nicht immer un unſerer Gewalt, unſere Auf
merkſamkeit auf einen Gegenſtand UIi allen ſeinen Beziehungen zu
konzentrieren. So kann * ſein, daß man Aus Unachtſamkeit
redet oder tut, was man nicht hätte reden oder tun dürfen, *
weiß jemand ganz gut, daß eute Vigil von Allerheiligen iſt und
daß an dieſem Tage Faſttag iſt, aber denkt beim Eſſen nicht den
Faſttag, ündigt nicht. Aehnlich iſt 8 mit der Unüberlegtheit.
E kann jemand unmöglich ſein, IM Drange der auf ihn einſtür

2

2
menden Ereigniſſe oder die notwendige Ueberlegung
zuwenden. Es wird N jemand lötzlich eine überraſchende rage
geſtellt Er verneint die rage, die EL 0 bejahen ſollen, oder
verrät ein Geheimnis, das 7 0 verſchweigen ſollen Geradeſo
verhält C8 ſich mit der Vergeßlichkeit. Es ieg nicht un unſerer
Gewalt, daß Diu ni vergeſſen. hat jemand vielleicht ganz
gut das Gebot gekannt, eTr kann aber auch ohne Schuld auf das
ganze Gebot oder auf die Erfüllung Im einzelnen vergeſſen aben,

eS hat jemand vollſtändig vergeſſen, daß ETL ſeinem Nachbar
ſoviel Mark chuldig iſt, oder ELr hat Qanm geſtrigen Abend ſein 9e·
[obtes Gehet vergeſſen. kann auch die Unachtſamkeit, Un⸗
überlegtheit, Vergeßlichkeit er ſündhaft ſein, ſie (cin einer
wichtigen 80 direkt oder indirekt freiwillig iſt, und oft kann
wenigſtens eine läßliche Sünde gegeben ſein ber trotzdem wird
ehr äufig der Mangel jeder Achtſamkeit, die Unüberlegtheit und
Vergeßlichkeit von jeder Sünde entſchuldigen. Beachten wir nUr,
welches die Kriterien der Todſünde ind (plena advertentia. plenus
COnSEnSUS zum er ſündhaften Objekt) Und doch eſteht auf
dieſem Gebiete recht viel Unklarheit: Wie oft klagen ſich die Leute
im Beichtſtuhl *  7 ſie, ohne daran denken, Freitage

17*



254

Fleiſch gegeſſen haben! Manchmal auch Kleriker, welche einzelne
bren des Breviers (ten vergeſſen haben! Während der Ferien

kam ich mit einem gebildeten katholiſchen Herrn gerade auf die Frage
des unachtſamen Fleiſcheſſens am Freitag zu ſprechen, der meinte,
EL könne ſich bei einer olchen Entſchuldigung nicht beruhigen und
argumentierend agte EX, venn ſein Sohn ihm ſage, EL habe etreffs
einer Pflichterfüllung nicht daran gedacht oder darauf vergeſſen, ſo

EL dieſe Entſchuldigung auch nicht hingehen, ondern weiſe ihn
zurecht nd ſtrafe ihn Darauf iſt zweierlei 3u antworten Im Rechts
bereich (in foro EXterno kann der Richter auf vorgeſchützte Un
kenntnis, Unachtſamkeit U. nicht Rückſicht nehmen und ſelb

Unkenntnis entſchuldigt, mu ſie bewieſen werden, außer wo das
Geſetz die wiſſentliche Uebertretung ſtraft, weil dann das Wiſſen
bewieſen werden muß on genügt die juridiſche Schuld. Die Strafe
ſoll hier ſamer, vorſichtiger machen und das kommt der
Kommunität und ihren Mitgliedern zugute, IR konkreten Fall
der e auch leidet Denken wir Qan Automobilunfälle, Eiſenbahn⸗
unglücksfälle, an die vielen Sachbeſchädigungen. Aehnliches gilt allch
bei der Erziehung. Einmal iſt auch hier, wie chon oben bemerkt,
oft eine venn auch geringe Schuld vorhanden: dann bedarf gerade
die Jugend mit ihrem Leichtſinn, ihrer Flatterhaftigkeit, Vergeßlichkeit
das Korrektiv der äußeren Strafe und hnehin braucht der Erzieher
gar nicht ohneweiters zu glauben und kann CS gav nicht immer glauben,
daß der „Delinquent“ wirklich ohne gehandelt hat Die äußere
Straffolge wird für die Zukunft günſtig wirken; ſie muß aber doch
eine andere ſein als bei abſichtlicher Uebertretung. Aus all dem folgt
aber doch nicht, daß alle dieſe Unachtſamkeiten, Unüberlegtheiten,
Vergeßlichkeiten Sünden oder gau chwere Sünden ſeien.

Zweitens iſt hier einſchlägig die rage, ob der Mangel einer
Kenntnis, einer Achtſamkeit, welche der Menſch hätte haben önnen
und ollen, ſamt deren Folgen ihm zugerechnet werden können,
mit anderen orten: Ob die virtuelle oder interpretative Aufmerk⸗
ſamkeit auf die Sündhaftigkeit der Handlung zur Sünde genüge.
Die Autoren ſcheiden ſich anſcheinend In zwei ager, die einen be
jahen, die anderen verneinen die rage, 1e nach dem egriffe, den
ſie von der virtuellen Aufmerkſamkeit haben. Es iſt aber gewiß:
Wenn man Unter virtueller Aufmerkſamkeit nur die allgemeine Mög  —
lichkeit und Verpflichtung verſteht, auf die Sündhaftigkeit zu achten,
ohne daß irgend elin Gedanke, ein Zweifel betreffs dieſer Sündhaftigkeit
vorausgegangen iſt, reicht dieſe virtuelle Aufmerkſamkeit zur Sünde
nicht AQus Wenn gar kein Gedanke vorausgegangen iſt, iſt eS
nich 1 aber moraliſch unmöglich aufzumerken; jede Verpflich⸗
tung muß doch irgendwie erkannt werden. Wenn ich Im Augenblicke,

ich Flei eſſe gar nicht daran denke, daß heute Freitag iſt,
ſo mag ich heute viellei chon er an den Freitag gedacht haben,
aber ich begehe jetzt keine Sünde Dagegen muß man zugeben, daß
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der Mangel jener Kenntnis, welche kraft ſeines Amtes, Berufes
hätte haben können und ſollen, regelmäßig verſchuldet und die daraus
hervorgehenden Handlungen ſchuldbar ſind, bei einem 1zt,
Beichtvater, Rechtsanwalt, Richter Trotzdem aber, der
Betreffende ſich ſeiner Unkenntnis gar nicht bewußt iſt, gar keinen
Zweifel hat, ob bTL die nötigen Kenntniſſe habe, iſt auch dieſe
Unkenntnis unverſchuldet und die daraus hervorgehende Handlung
ihm nicht zurechenbar.

Was DPir oben entwickelt 0  en vom irrigen Gewiſſen, findet
Anwendung auch auf das zweifelhafte ewiſſen Im praktiſchen
Zweifel an der Erlaubthei der andlung darf man nicht handeln.
Wenn alſo jemand weifelt, ob die Handlung eine Sünde ſei und
ſie doch begeht, ſo begeht EL eine Sünde von der Art und Schwere,
wegen deren ELr zweifelt. Wenn jemand zweifelt, ob ſeine ede eine
Verleumdung ſei, ob das, was ETL Nebenmenſchen erzählt, wahr
ſei oder nicht, CS aber doch behauptet, ſo begeht EL eine erleumdung.
Wenn jemand zweifelt, ob eine Unſchamhafte Handlung ſchwere oder
läßliche Sünde iſt und ſie doch tut, begeht Er eine ſchwere Sünde.
Er etzt ſich der Gefahr aus, eine Verleumdung, eine chwere Sünde
3u tun; er will die Rede, die Handlung, auch ſie eine Ver
leumdung, eine ſchwere Sünde iſt

Es erübrigt hier noch die ungemein wichtige Frage, was für
eine Sünde der begeht, der nur um allgemeinen zweifelt, ob
Sünde ſei oder beachtet, daß CS un ſei, aber nicht daran denkt,
ob eS ſchwere oder läßliche Sünde ſei Die Autoren gehen hier nach
allen Richtungen auseinander, weil ſie von verſchiedenen Stand  ·
punkten ausgehen. Die Schwierigkeit liegt darin, daß der Betreffende
ſich anſcheinend der Gefahr einer chweren Sünde ausſetzt Nach den
meiſten Autoren mit dem heiligen Alphons wird hier auch In be⸗
deutender Sache läßlich geſündigt, wenn der Betreffende on
ein gottesfürchtiges Gewiſſen hat, die ſchwere Sündhaftigkeit auch
ni im allgemeinen erkannte oder Aus dem Objekte erkennen mußte
oder wenigſtens die Verpflichtung erkannte, die Sache naäaher Unter  ·
ſuchen Sonſt könnte man eine Todſünde annehmen. Bei dem, der
ein gottesfürchtiges ewiſſen hat, Pricht die Präſumption afür,daß eT”? die Handlung nicht vorgenommen 0  7 venn darin
Todſünde erkannt oder ernſtlich vermutet hätte. 1es gilt ſelbſt dann,
venn ihm Bedenken wegen einer Todſünde aufgeſtiegen ſind, die eLr
aber ni als begründet erkannt hat ieS als praktiſche Regel
genügen, venn wir auch mit Ballerini (Op IIIOTL 14.. Dꝗ

O 157)
feſthalten müſſen, daß zwiſchen der einfachen Phantaſiévorſtellung
und dem unbegründeten Bedenken bis zum wohlbegründeten Zweifel
eine unbegrenzte Zahl von Zwiſchenſtufen ſind, die dem Beicht⸗
vater ein icheres Urteil erſchweren. gibt aber auch Objekte, bei
denen jedermann ihre ſchwere Sündhaftigkeit erkennt, wie nzucht,
ſchwerer Diebſtahl, Meineid; gier kann ich niemand nachher ent⸗
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ſchuldigen, habe die ere Sündhaftigkeit nicht erkannt. Ebenſo
kann ſich ein Gewohnheitsſünder nicht leicht ausreden, EL habe bei
ſeinen Handlungen nicht die nötige Achtſamkeit auf ihre Sündhaftigkeit
gehabt, bei ſeinen Uebertretungen der Faſttage, des Sonntags⸗
gebotes, unzüchtigen Reden Es mag 10 ſein, daß ktuell wenig,
vielleicht gar keine Achtſamkeit da war; U hat vielleicht wirklich an

den Freitag, die Sonntagspflicht, gar nicht gedacht. ber habituell
weiß er, daß ſeine Handlungen ere Sünden ſind und daß ſich
auch leichtſinnig darüber hinwegſetzt: will auch dieſe Gebote gar
ni ELr ÜUllen. Darum kann dieſe Unachtſamkeit nicht entſchuldigen,
weil ſie ſe er ſündhaft iſt Er denkt Faſten und Pflicht
meſſe nicht mehr, weil EL ſie ſchon lange 3u unterlaſſen gewohnt iſt
Erkenntnis.
Oft auch bloß die reflexe, nicht die aktuelle nd einge

loſſene

Noch eine Urze Bemerkung über das perplexe (verwirrte) Ge
wiſſen mit welchem jemand, zwiſchen zwei ichten geſtellt, in jedem
Falle ſündigen glaubt, ob ETL ſich für die eine oder die andere
entſcheidet, eS muß jemand einen ſchwer Kranken pflegen, glaubt
aber auch zum Beſuche des Gottesdienſtes verpflichtet zu ſein Zu
nächſt beſteht die Pflicht die Handlung aufzuſchieben, bis der Zweifel
gelöſt iſt Kann die Handlung nicht aufgeſchoben und der Zweifel
nicht gelöſt werden, ſo hat ſich für die Seite entſcheiden,
auf der man das geringere Uebel ſieht Für das größere Uebel ſich
entſcheiden wäre Sünde und zwar chwere Sünde, den
Unterſchied zwiſchen beiden als bedeutend erkennt, ſonſt läßliche Sünde
Kann man auch das nicht unterſcheiden, ſo kann man handeln wie

will, man ündigt nicht. Es kann keine Notwendigkeit zum
Sündigen geben; CS die notwendige Freiheit. Das ſind Regeln,
nach denen man die ſubjektive Verantwortlichkeit auf Grund des
Gewiſſenszuſtandes beurteilen hat kann der Beichtvater
nicht immer ern ſicheres Irteil erlangen, ob der Pönitent ſchwer 9e
ündigt hat; aber das iſt zur Ausübung eines Amtes auch nicht
nötig Davor aber muß ſich hüten, daß e einen Pönitenten einer
chweren Sünde für chuldig erklärt, dies nicht gewiß iſt

Der Rituswechſel In blen
Hiſtoriſche Skizze.

oOn Roth ——5 rofeſſor Kirchenre mn Krakau.

Die auf dem Konzil zu Florenz Iim Jahre 1439 vollzogene
Union der Uthenen mit der abendländiſchen Kirche vermochte nich
tiefere urzel 5  u chlagen. Ungeachtet ihrer Verkündigung und kirchen⸗
amtlichen Aufnahme bekannte ſich Iin der zweiten Hälfte des XV hr


